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Vereinbarung über die Durchführung eines Praxislernprojekts

Zwischen der Stadt-als-Schule Berlin, Dessauer Straße 24, 10963 Berlin, Tel. 2250 8311 und Fax 2250 8315

und (Betrieb/Einrichtung) ___________________________________________________________________________

wird die Durchführung eines Praxislernprojekts vereinbart.

Name des Schülers / der Schülerin: ___________________________________________________________________

Zeitraum: 
___________________________________________________________________________________

Ferienzeiten: 
___________________________________________________________________________________

Praxistage u. -zeiten:  ______________________________________________________________________________
Pausenzeiten*:


wöchentl. Projektzeit (inkl. Pausen) im Betrieb: 
  Std.

Der umseitige Text ist Bestandteil der Vereinbarung.

 Datum / Betriebsleitung 

 Datum / Schulleitung 

Erklärung der Mentor/inn/en und der Lehrerin bzw. des Lehrers: Wir haben von dem Inhalt der Verein​barung Kenntnis genommen und werden, soweit darin Pflichten für uns festgelegt sind, diesen nachkommen.

Name des 1. Mentors / der 1. Mentorin



 Datum / Unterschrift 

evtl. Name des 2. Mentors / der 2. Mentorin



 Datum / Unterschrift 

Name der Lehrerin / des Lehrers




 Datum / Unterschrift 

Erklärung des Schülers / der Schülerin: Ich bin über die Bedingungen zur Durchführung dieses Praxislern​pro​jektes informiert, insbesondere darüber, dass ich gewissenhaft die an meinem Praxisplatz notwendigen Sicher​heits​bestimmungen und die Betriebsordnung einhalten muss. Dazu gehört auch die Einhaltung der vereinbarten Praxiszeiten. Im Krankheitsfall werde ich sofort (spätestens zum Arbeitsbeginn) sowohl meine/n Mentor/in am Praxisplatz 

Tel.: 
 als auch meine Schule, Tel.: 2250 8311  informieren.

Datum / Unterschrift 

Die Stadt-als-Schule Berlin ist eine Oberschule für Praxislernprojekte des Landes Berlin im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg. Ausgehend von ihren Interessen werden die Schülerinnen und Schüler an Praxisplätzen u. a. in Berliner Betrieben, Verwaltungen, sozialen und kulturellen Einrichtungen tätig - lernen und bilden sich dort durch konkrete Praxislernprojekte von jeweils mehrmonatiger Dauer. Unter Bera​tung und Anleitung durch ihre Lehrer/innen und Praxismentor/inn/en (das sind die anleitenden und Aufsicht führenden Fachleute am Praxisplatz) planen und reflektieren sie ihr Tun, bearbeiten sie ihre Aufgaben, eignen sie sich Kenntnisse und Fertigkeiten, Arbeits- und Lernmethoden und Schlüsselqualifikationen an und entwickeln ihre Persönlichkeit. Ein Praxislernprojekt wird durch einen individuellen Lernplan strukturiert und beinhaltet komplexe Handlungs-, Erkun​dungs-, Fach- und Dokumentationsaufgaben. 

1.
Die den Schüler/innen übertragenen Tätigkeiten müssen Praxislernen im Sinne der in der Einleitung genannten Kriterien ermöglichen. Für das Praxislernprojekt entwickelt die Lehrkraft mit Unterstützung des Mentors bzw. der Mentorin gemeinsam mit dem Schüler oder der Schülerin einen Lernplan sowie ein zentrales Vorhaben. Lehrer/in und der Praxismentor/in kooperieren eng bei der Begleitung des Bildungsprozesses des Schülers bzw. der Schülerin.

2.
Obwohl die Schüler/innen das Praxislernprojekt außerhalb der Schule durchführen, gilt dies als eine schulische Veranstaltung. Die Verantwortung insbesondere für einen regelmäßigen Besuch des Praxisplatzes und für andere Fragen der Ordnung und des Bildungsganges trägt, in Absprache mit den Schüler/inne/n, die Lehrkraft der Stadt-als-Schule Berlin. Werbung für Angebote aus der Produkt- und Dienstleistungspalette des Betriebes ist im Zusammenhang mit dem Praxislernprojekt nicht erlaubt.

3.
Die Schüler/innen sind während des Praxislernprojekts im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften über das Land Berlin unfallversichert. Für Sachschäden, die Schüler/innen im Rahmen von Praxislernprojekten den Betriebs​inhabern oder ihren Kund/inn/en zufügen, können seitens des zuständigen Bezirksamtes Billigkeitszahlungen geleistet werden, wenn und soweit der bzw. die Geschädigte nicht anderweitig Ersatz erlangen kann. 


Für Körper-, Sach- und Vermögensschäden, die der Einrichtung oder einer ihr angehörenden Person infolge einer Amtspflichtverletzung der aufsichtsführenden Lehrkraft entsteht, haftet das Land Berlin nach § 839 BGB in Verbin​dung mit Artikel 34 GG.

4. Die am Praxisplatz benannten Mentor/inn/en

-
geben Anregungen für die Lernprozesse der Schüler/innen,

-
helfen den Schüler/inne/n  und leiten diese fachlich an,

-
übernehmen die fachliche und für die Zeit der Abwesenheit der Lehrkraft die für die Einhaltung der Ordnung erforder​liche Aufsicht,

-
testieren die Anwesenheit.

5.
Wenn sofortiges Handeln geboten ist, können die benannten Mentor/inn/en den Schüler/inne/n darüber hinaus auch ohne Hinzuziehung der Lehrkraft unmittelbare Weisungen erteilen. Ist ausnahmsweise keine/r der benannten Mentor/inn/en erreichbar, steht dieses Recht auch anderen Betriebsangehörigen mit Weisungsbefugnis zu.

6.
Sollten Schüler/innen in grober Form gegen die Betriebsordnung verstoßen oder durch ihr Verhalten Anlass zu schweren Klagen geben (z.B. unentschuldigt Fehlen), ist bitte sofort die aufsichtsführende Lehrkraft bzw., sollte diese nicht erreichbar sein, die Schulleitung der Stadt-als-Schule Berlin zu benachrichtigen.

7. 
Eine vorzeitige Auflösung der gemeinsam getroffenen Vereinbarung kann jeder Zeit erfolgen. Sie soll begründet sein und nur nach einem gemeinsamen Gespräch und nach Möglichkeit im Einvernehmen erfolgen. Der Zeitpunkt der vorzeitigen Auflösung der Vereinbarung ist schriftlich festzuhalten.

8. Für die Schüler/innen gelten die Schutzbestimmungen für Jugendliche und die Unfallverhütungsvorschriften (z.B. dürfen sich Schüler/innen nicht an gefährlichen Arbeitsstellen aufhalten, nicht mit gefährlichen Arbeitsstoffen in Berührung kommen und nicht unbeaufsichtigt an Maschinen hantieren). Der Betrieb trägt dafür Sorge, dass den Schüler/inne/n zu Beginn des Praxislernprojekts die Unfall- und Gesundheitsgefahren vor Ort eingehend erklärt werden.

9. Bemerkungen: 

* Bei einer täglichen Arbeits�zeit von 4,5 Stunden hat der Schüler Anspruch auf insgesamt 50 Minuten Pause, bei mehr als 4,5 Stunden sind es 60 Minuten.





